
KAPITEL 4 
Die sozialistischen 

Produktionsgenossenschaften 
und ihre Rechte

, 1 Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen- Artikel 46
schäften sind die freiwilligen Vereinigungen der 
Bauern zur gemeinsamen sozialistischen Produk
tion, zur ständig besseren Befriedigung ihrer mate
riellen und kulturellen Bedürfnisse und zur Ver
sorgung des Volkes und der Volkswirtschaft. Sie 
gestalten auf der Grundlage der Gesetze eigen
verantwortlich ihre Arbeits- und Lebensbedingun
gen.
2 Durch ihre Organisationen und ihre Vertreter 
in den Staatsorganen nehmen die landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften aktiv an der 
staatlichen Planung und Leitung der gesellschaft
lichen Entwicklung teil.
3 Der Staat hilft den landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften, die sozialistische Großpro
duktion auf der Grundlage fortgeschrittener Wissen
schaft und Technik zu entwickeln.
4 Für die sozialistischen Produktionsgenossen
schaften der Fischer, der Gärtner und der Hand
werker gelten die gleichen Grundsätze.
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